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Ratshausen putzt sich raus 2024 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
„Ratshausen putzt sich raus“ – unter diesem Motto wollen wir im Rahmen 
einer gemeinschaftlichen Aktion unser Ratshausen attraktiver machen. 
WIR gemeinsam für Ratshausen, denn zusammen schaffen wir mehr. 
  
Vielen Dank für die zahlreichen kreativen Ideen und Vorschläge. 
  
Die erste Aktion findet am 
  

Freitag, 19.04.24 ab 15.00 Uhr und 
Samstag, 20.04.24 ab ca. 08.00 Uhr

statt.
  
Über den genauen Ablauf, Uhrzeiten sowie Gruppeneinteilungen informieren 
wir Sie im nächsten Amtsblatt. 
Ich würde mich über weitere helfende Hände sehr freuen. 

Falls Ihr Interesse geweckt sein sollte, melden Sie sich doch bis spätestens 
14.04.24 unter: geiger@ratshausen.de oder 0171/2823922 
  
Ihr Bürgermeister
Tommy Geiger
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Vorgezogener
Redaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,
aufgrund des 1. Maifeiertages wird folgender 
Redaktionsschluss vorgezogen:
Veröffentlichung:
Redaktionsschluss: 

30.04.2024 
25.04.2024, 12:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen einen schönen Feiertag.
Der Verlag
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Infos aus dem Rathaus 
Seit 01.03.2024 verstärkt Frau Anja Fromm aus Ratshausen das 
Team der Gemeinde. 
Anja Fromm tritt die Nachfolge von Ute Bentele an, die zum 
30.04.2024 in den wohlverdienten Ruhestand geht. 
Frau Fromm ist unter anderem als Hausmeisterin für die kom-
munalen Gebäude zuständig. 
Wir heißen Frau Fromm herzlich willkommen.
 
Hecken und Sträucher entlang öffentlicher  
Straßen zurückschneiden 
Hecken und Sträucher können für Verkehrsteilnehmer zu einem 
Ärgernis werden, wenn sie in den Verkehrsraum hineinragen 
oder die Sicht beeinträchtigen und behindern.
Dies gilt nicht nur für Straßen und Fahrwege, sondern auch für 
Fuß- und Gehwege. 
Wir möchten daher alle Grundstückseigentümer bitten, die 
Pflanzungen entlang der öffentlichen Wege auf die folgenden 
Punkte hin zu prüfen:

-  Die freie Durchfahrtshöhe über der Fahrbahn muss 4,50 m  
betragen; die freie Durchgangshöhe am Gehweg muss min-
destens 2,50 m betragen; beide Werte sollten auch bei 
schweren und regennassen bzw. schneebelasteten Ästen 
eingehalten werden.

-  Bei Geh- und Radwegen ist die Bepflanzung bis an die Hin-
terkante (meist identisch mit der Grundstücksgrenze) zurück-

Feuerwehr/Notarzt  112
Förster Maier  91001
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeidir. Balingen  07433 2640
Abfallberater:  07433 921381
Bauhof  0170 8511436
Telefonseelsorge  0800 1110111

SONSTIGES

Krabbelgruppe
Wo?  Obergeschoss der Pfarrscheuer.
Wer?  Kindern von 0-3 Jahren in Begleitung eines 

Elternteils.
Wann?  Dienstags 10:00 Uhr

Kinderbetreuung Klasse 1-4
Wo?  Jugendraum im Allmendzentrum
Wer?  Kinder der Klassen 1 bis 4
Wann?  Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr (Klassen 1 und 2)
 Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr (Klassen 3 und 4)
Leitung? Lisa Vögtle 
 (Jugendleitung; Handy: 0151/50410793)

Jugendraum
Wo?  Allmendzentrum
Wer?  Jugendliche von 12-18 Jahren
Wann?   Nach Absprache in WhatsApp Gruppe 

,,Jugendtreff‘‘
Kontakt:  Telefon: 01703720109 Julius Koch.

UNSERE JUGENDARBEIT

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187,
Kontakt@Ratshausen.de
Montag  08.00-12.00 Uhr
Dienstag  14.00-18.00 Uhr
Donnerstag  10.00-14.00 Uhr
Freitag  08.00-12.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DES
BÜRGERMEISTERAMTS
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zuschneiden, so dass der Weg in der ganzen Breite für die 
Verkehrsteilnehmer nutzbar bleibt.

-  An Kreuzungen muss zumindest gewährleistet sein, dass ein 
wartepflichtiger Verkehrsteilnehmer bei Anfahrt aus dem 
Stand ohne nennenswerte Behinderungen bevorrechtigte 
Fahrzeuge erkennen kann. In Sichtdreiecken sind die Bepflan-
zungen niederzuhalten (höchstens 80 cm).

-  Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden und sollten 
rechtzeitig wahrnehmbar sein. Dies gilt auch für Straßenna-
menschilder.

-  Straßenleuchten sollten ebenfalls von Pflanzen und Sträu-
chern freigehalten werden. 

  
Die Regelung des Naturschutzgesetzes, welche in der Zeit 
vom1. März bis 30. September eines jeden Jahres das Schnei-
den von Gehölzen verbietet, greift hier nicht. 
Die Grundstückseigentümer und Besitzer sind im Gegenteil zu 
einem solchen Rückschnitt verpflichtet, handelt es sich doch 
um eine Maßnahme, die aus Verkehrssicherheitsgründen drin-
gend erforderlich ist und im öffentlichen Interesse liegt.
Kontrollieren Sie, ob für Ihre Anpflanzungen entlang den öffent-
lichen Straßen und Wegen die obigen Punkte eingehalten sind.
Schneiden Sie gegebenenfalls Ihre Hecken, Bäume und Sträu-
cher entsprechend zurück. Bei Unfällen könnten Sie sonst mög-
licherweise zur Haftung herangezogen werden.
 
Geltendmachung von Wild- und Jagdschäden 
Wildschadensabwicklung 
Wildschäden an landwirtschaftlichen Flächen, Energiepflan-
zen und Mais sind vom Landwirt der Gemeindeverwaltung 
mitzuteilen. 
Für die Anmeldung von Wild- und Jagschäden gelten entspre-
chend § 34 Bundesjagdgesetzt bzw. § 57 Jagd- und Wildtier-
managementgesetz bestimmte Fristen bzw. Termine: 
1. Wild- und Jagdschäden an landwirtschaftlich genutzten 

Grundstücken sind binnen einer Woche, nach dem der 
Geschädigte Kenntnis vom Schaden erlangt hat, bei der 
Gemeindeverwaltung anzumelden. 

2. Wild- und Jagdschäden an forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken sind jeweils zum 1. Mai und 1. Oktober, 
ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. 

Bei Fristversäumnis erlischt der Ersatzanspruch des Geschädig-
ten und lebt auch nicht wieder auf.
 
Abfall

Erddeponie des Landkreises bald wieder länger 
geöffnet 
Auf den Erddeponien des Landkreises gelten demnächst 
wieder die verlängerten Sommer-Öffnungszeiten. Vom  
2. April bis 31. Oktober 2024 sind die Einrichtungen in 
Albstadt und Balingen montags bis freitags von 7.30 bis 
17 Uhr und samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die 
letzte Einfahrt auf die Deponiegelände ist bis 15 Minuten 
vor Schließung möglich. 
Hecken- und Strauchschnitt mit einem Volumen von bis 
zu zwei Kubikmeter sowie Rasenschnitt bis ein Kubikme-
ter kann bei beiden Einrichtungen kostenlos angeliefert 
werden. 

Information anderer Ämter

DAS FORSTAMT INFORMIERT: 
Borkenkäfermassenvermehrung im Frühjahr 2024 
unbedingt vermeiden! 

Der Gewittersturm im August 2023 
hat vielerorts in den Kommunal- 
und Privatwäldern des Zollernalb-
kreises Schäden verursacht. Die 
kleineren Stürme im Herbst und 
die Schneefälle Anfang Dezem-
ber haben in den bereits vorge-
schädigten Waldbeständen für 
weitere Schadholzanfälle gesorgt. 
Als Folge der trocken warmen 
Witterungsverhältnisse des ver-
gangenen Sommers wurden 
bereits zahlreiche Nadelholzbe-

stände aufgrund der dürrebedingt herabgesetzten Abwehr-
kräfte der Bäume vom Borkenkäfer befallen. 
Vor allem in den vom Sturm und Schnee gebrochenen oder 
geworfenen Nadelholzbeständen finden die Borkenkäfer opti-
male Bedingungen für die Überwinterung und ausreichend 
Brutraum. Je nach Witterungsverlauf bzw. bei länger anhalten-
der warmer Witterung ist in den kommenden Frühjahres- und 
Sommermonaten mit einer Massenvermehrung zu rechnen. 
Besonders problematisch sind dabei Borkenkäferarten an der 
Fichte, wie der Buchdrucker und der Kupferstecher. 
Es gilt deshalb die verbleibende Zeit bis zum Ausflug der Käfer 
im Frühjahr zu nutzen, um das bruttaugliche Material (frische 
Sturmwürfe und –brüche mit noch grüner Krone) aufzuarbei-
ten und aus dem Wald abzufahren. Wird dies verpasst, fliegt 
die erste Käfergeneration aus und befällt gesunde Nadelbäume 
im Umfeld. 

In alten, bereits trocke-
nen Fichten können sich 
die Borkenkäfer nicht 
vermehren. Für die Auf-
arbeitung dieser dürren 
Fichten stehen, derzeit 
kaum Aufarbeitungska-
pazitäten zur Verfü-
gung! 

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer werden deshalb aufge-
rufen, jetzt ihre Wälder auf Schäden zu überprüfen und für 
eine zeitnahe Aufarbeitung und Abfuhr der noch grünen vom 
Sturm geworfenen oder gebrochenen Fichten aus dem Wald 
zu sorgen. 
Um der Gefahr von erheblichen Schäden des Waldes durch 
Forstschädlinge vorzubeugen, können die Waldbesitzenden 
nach dem Landeswaldgesetz verpflichtet werden, diese Maß-
nahmen durchzuführen. 
Die Aufarbeitung und der Verkauf kleiner Sturm- und Käfer-
holzholzmengen (weniger als 30 Bäumen) können aufgrund des 
großen Sturmholzanfalls und mangelnder Personalkapazität 
nicht über die Revierleiter und die Holzverkaufsstelle abgewi-
ckelt werden. Hier sollten die privaten Waldbesitzer Lösungen 
zusammen mit den Nachbarwaldbesitzern anstreben. 
Für größere Sturmholzmengen einzelner Waldbesitzer oder von 
Waldbesitzergruppen wird das Forstamt versuchen Aufarbei-
tungskapazitäten und den Verkauf zu organisieren.
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Nehmen Sie dazu Kontakt mit dem örtlich zuständigen Forst-
revierleitenden auf. 
Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Landratsamtes 
unter www.zollernalbkreis.de abrufbar.

����������������������

Katholische Kirchengemeinde St. Afra

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Telefon: 07427-7325 
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler 
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr 
  
Im Trauerfall 
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 7325 
  
Samstag, 13.04.2024 – Vorabend zum 3. Sonntag der Oster-
zeit 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag 16.04.2024 – Tag der Ewigen Anbetung 
15.00 Uhr Aussetzung und Betstunden 
18.00 Uhr Beichtgelegenheit 
19.00 Uhr Abschluss und heilige Messe 
Mittwoch 17.04.2024  
entfällt 
Sonntag, 21.04.2024 – 4. Sonntag der Osterzeit  
10.30 Uhr Heilige Messe 
 Kollekte für kirchl. Berufe
 
Tag der Ewigen Anbetung am Dienstag, 16.04.24 in Rats-
hausen 
Jesus Christus gibt uns den Auftrag, ohne Unterlass zu beten 
(Lk 18,1). Über diese Aufforderung ist vielfach nachgedacht 
worden und es sind verschiedene Möglichkeiten überlegt wor-
den, sie umzusetzen. Eine davon ist der »Tag der Ewigen Anbe-
tung«. In unserer Diözese hat man schon vor vielen Jahren das 
ganze Jahr unter den Pfarreien und Ordensgemeinschaften auf-
geteilt, damit immer irgendwo gebetet wird. Die Orden haben 
die Nächte übernommen, die Pfarreien die Tage, meist einen 
im Jahr. Wenn wir uns also am Tag der Ewigen Anbetung tref-
fen zum Beten, tun wir es in Verbindung mit den Christinnen 
und Christen unserer Diözese. Wir beten, wenn andere es nicht 
können, die anderen Beten, wenn wir es nicht können. Beten ist 
ein Zeichen des gegenseitigen Mittragens und der Solidarität. 
Wir halten uns und andere in die liebende Gegenwart Gottes, 
der in der Gestalt der Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. 
Der Tag für die ewige Anbetung für die Pfarrei St. Afra in Rats-
hausen ist der 16.04. Herzliche Einladung deshalb am Dienstag, 
16.04.24 ab 15.00 Uhr zum Gebet in St. Afra. Wir planen ver-
schiedene Gebetsanregungen und Stille Anbetung. Ab 18 Uhr 
ist Beichtgelegenheit. Um 19.00 Uhr ist feierlicher Abschluss der 
Anbetung und die Heilige Messe. Selbstverständlich können 
Sie über unseren Youtube Kanal St. Afra Ratshausen die ganze 
Zeit auch übers Internet dabei sein. Am Mittwoch, 17.04.24 ist 
deshalb in Ratshausen keine Abendmesse. Aber wer möchte: 

Am 17.04. ist der Tag der Ewigen Anbetung in Weilen, dort ist 
um 18 Uhr Hl. Messe, anschließend Eucharistische Anbetung 
bis 19.30 Uhr. 
Klaus Peter Dannecker
 

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal

 
Samstag, 13.04. - Vorabend zum Dritten Sonntag der Oster-
zeit
10:30 Uhr Hl. Messe mit Erstkommunion in Dotternhausen  
19:00 Uhr Vorabendmesse in Dautmergen und Ratshausen  
Sonntag, 14.04. - Dritter Sonntag der Osterzeit - Erstkom-
munion
09:00 Uhr Hl. Messe in Zimmern  
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg  
10:30 Uhr Hl. Messe mit Erstkommunion in Schörzingen in 

Weilen  
19:00 Uhr Taizégebet in Dotternhausen 
 

Das Taizégebet im 
Oberen Schlichemtal 
Gebet – Stille - Gesang 
Das Taizégebet ist geprägt 

durch das Wiederholen von Gesängen. Es ist eine medit-
ative Gebetsform, bei der sich unser Geist sammeln kann 
und wir mehr zu unserer Mitte finden.  
In Momenten der Stille können wir loslassen, zur Ruhe 
kommen und neue Kraft für den Alltag schöpfen. Diese 
Gebetsform geht zurück auf Frère Roger, dem Gründer der 
Brüdergemeinschaft von Taizé. 
Das Taizégebet findet am Sonntag, 14. April im Altar-
raum in der Kirche in Dotternhausen statt. Beginn ist um  
19:00 Uhr. Sie sind ALLE herzlich eingeladen. 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Gemeindereferent, Wolfgang Schmid.

PALMBÜHLKIRCHE 
Wallfahrtssekretariat: Tel. 07427/2502
Pastoralreferent Michael Holl, Tel. 0174 1057563 
  
Gottesdienste 
Montag, Donnerstag und Freitag um 09:00 Uhr im Pilgerstüble 
  
Veranstaltungen 
Vorstellung und Einweihung des Projekts „AnsprechBar“ 
Am Freitag, 12. April um 15 Uhr wird das neue Seelsorgepro-
jekt auf dem Palmbühl vorgestellt, sowie Fahrzeug und Mitar-
beiterInnen unter den Segen Gottes gestellt. 
Zwischen Kirche und Bruderhaus gibt es an den Mai-Sonnta-
gen am Nachmittag die Möglichkeit, diesen neuen „Ort des 
Zuhörens“ kennenzulernen, mit den Mitarbeitern bei einem 
Getränk ins Gespräch zu kommen. 
Passions- und Osterweg  
Der diesjährige Osterweg lädt Einzelne, Familien und Grup-
pen ein, den Weg Jesu ab Gründonnerstag bis Ostersonntag 
nachzugehen. Die erste Station beschäftigt sich mit dem letz-
ten Abendmahl und dem Gebet Jesu im Garten Getsemani. 
Start ist in der Nähe der ersten Station des Kreuzweges, der den 
Berg hinauf von der Haldenstrasse zur Palmbühlkirche führt. In 
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der Wallfahrtskirche ist vorne im Altarraum neben dem Gna-
denbild der Schmerzensmutter die letzte Station des Weges. Sie 
lädt ein, dem Ostergeheimnis in Wort und Bild nachzuspüren. 
  
Der Passions- und Osterweg ist bis 25. April tagsüber selbstän-
dig zu begehen. Parkplätze sind bei der Wallfahrtskirche aus-
reichend vorhanden. Gruppen, die eine Führung wünschen, 
können sich bei Wallfahrtsseelsorger Michael Holl melden. 

Betend gehen – gehend beten 
Ab 16. April gibt es wieder die Möglichkeit zu einem meditati-
ven Spaziergang vom Palmbühl aus. Die Gruppe ist ca 1,5 Stun-
den auf Wald- und Feldwegen unterwegs. Ein kurzer Gebetsvers 
im Rhythmus des Gehens hilft, für Gott einen „Landeplatz“ im 
Herzen zu bereiten. Start ist jeweils um 19.00 Uhr bei der Wall-
fahrtskirche. 
Weitere Termine sind am 13. Mai, 10. Juni und 8. Juli. 
  
Bibelcafé 
Das nächste Bibelcafé ist am Mittwoch, den 17. April. Nach 
einem Blick auf das Sonntagsevangelium gibt es Kaffee und 
Kuchen. Um Anmeldung bei Michael Holl wird gebeten. 
Geplant sind weitere Termine am 14.5., 18.6. und 16.7.
 
Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, 
Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-Erzingen 
Tel. Nr. 07433/4210 / E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de 
Internet: www.kirche-erzingen-schömberg.de 
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
Mittwoch 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:45 Uhr.
 
Donnerstag, 11. April 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den 

ungeraden Kalenderwochen im Gemeindezent-
rum - Anfrage bei Carmen Schneider 07427 914767, 
bzw. 0151 75067389 oder Rosmarie Staiger 07427 
8699 

Freitag, 12. April 2024  
18.00 Uhr Gebetskreis  im  Evangelischen Gemeindezentrum 

Schömberg 
Sonntag, 14. April 2024 
10.15 Uhr Erzingen: Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche 

mit Prädikantin Marlies Kempka 
Montag, 15. April 2024 
16.30 Uhr Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 

Eha 07427 3955 oder Volker Koch 
Dienstag, 16. April 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
19.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis  im Gemeindezentrum – 

Anfrage bei Karin Eha 07427 466321 oder Pia See-
burger 07427 721 

Mittwoch, 17. April 2024  
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Endingen 
19.00 Uhr Alpha-Vorbereitungsabend im Gemeindezent-

rum in Schömberg 

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi 
Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 
2953 

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike Ilch-
mann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina Heinz-
ler 07427 6251 

Donnerstag, 18. April 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den 

ungeraden Kalenderwochen.
 im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen Schnei-

der 07427 914767, bzw. 0151 75067389 oder Ros-
marie Staiger 07427 8699 

  
Hinweise: 
Ev. Gemeindezentrum Schömberg 
Die Nutzung des Gemeindezentrums ist mit Einschränkun-
gen für kleine Gruppe möglich.  
  
Anmeldung zur Konfirmation 2025 
Der Anmeldeabend für die neue Konfigruppe findet am Don-
nerstag, 25. April um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Endin-
gen statt. 
  
Gottesdienste im Livestream 
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamt-
kirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, z. B. 
auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de 
  
Gottesdiensttelefon 
Wir haben das „Gottesdiensttelefon“ unter der Nummer 
„074332101617“ wieder aktiviert!

������������������

Sportverein Ratshausen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 26.04.2024 
Am Freitag, den 26.04.2024 findet im Sportheim ab 20.00 Uhr 
unsere ordentliche 68. Jahreshauptversammlung für das Ver-
einsjahr 2023 statt. 
Hierzu laden wir alle Ehrenmitglieder, Mitglieder, Gemeinde-
räte, Vereinsvertreter sowie alle Freunde, Gönner und Interes-
sierten herzlich ein.
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 
 1. Eröffnung und Begrüßung 
 2. Totenehrung 
 3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
 4. Bericht des Schriftführers 
 5. Bericht des Kassierers 
 6. Bericht der Kassenprüfer 
 7. Bericht “Fitness für ALLE“ 
 8. Bericht Dartgruppe 
 9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Ehrungen 
11. Anträge und Verschiedenes 
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Wünsche und Anträge zur Tagesordnung können bis zum 
02.04.2023 beim 1. Vorsitzenden Oliver Schneider, Silcher-
straße 12, 72365 Ratshausen, Tel. 07427 / 2140 gestellt werden. 
Wolfgang Schreijäg, Schriftführer
 

Tennisclub Ratshausen e.V.

Einladung Jahreshauptversammlung des TC Ratshausen e.V. 
Unsere ordentliche Generalversammlung findet am 26. April 
2024 ab 20 Uhr im Sportheim des SV Ratshausen statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Gemeinderäte, Vereinsvertre-
ter sowie alle Freunde und Gönner des Vereins herzlich ein. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Begrüßung und Totenehrung 
2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht des Kassierers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Bericht der Jugend / Sport 
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen 
8. Verschiedenes 
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind schriftlich bis zum 
19.04.2024 beim 1. Vorsitzenden Dominik Schmid, Oberhau-
ser Str.14, 72361 Hausen a.T., einzureichen. 
Mit sportlichem Gruß 
Dominik Schmid 
1. Vorsitzender
 

Turngemeinschaft e.V. Ratshausen

Jahreshauptversammlung der TG Ratshausen 
Freitag 19.04.2024 ab 19 Uhr 
Am Freitag, 19. April 2024 findet im Sportheim Ratshausen 
die diesjährige Jahreshauptversammlung gemeinsam mit dem 
Albverein statt. Begonnen wird mit der Tagesordnung der TG 
Ratshausen um 19.00 Uhr. Um ca. 20 Uhr schließt die Haupt-
versammlung des Albvereins an. 
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins sind dazu 
recht herzlich eingeladen. 
Tagesordnung  
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht der 1. Vorsitzenden 
4. Bericht der Kassiererin  
5. Bericht der Schriftführerin  
6. Bericht der Gruppenleiterinnen 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Wahlen 
9. Verschiedenes 
Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich an die 1. Vor-
sitzende Elisabeth Blepp zu stellen und können bis spätestens 
18.04.24 berücksichtigt werden. 
Auf zahlreiches Erscheinen freuen wir uns! 
Der Ausschuss der Turngemeinschaft Ratshausen

���������

Freundeskreis „Mafia“ 
Wir sind immer noch ganz überwältigt von unserer Rocknacht 
am Ostersonntag. Das war ein Abend voller Emotionen und 
ausgelassener Stimmung die wir nun erst einmal verarbeiten 
müssen. Der Freundeskreis“Mafia“ bedankt sich beim tollen 
und motivierten Publikum aus Nah und Fern für die fröh-
liche Stimmung und das friedliche Miteinander. Danke für 
einen Abend der in Erinnerung bleibt. Wir möchten an dieser 
Stelle die Gelegenheit nutzen uns vor allem bei der sympathi-
schen Band „Soundstorm“ bedanken, die den Abend zu einem 
unvergesslichen Erlebnis gemacht hat. Herzlichen Dank an die 
Gemeinde für die Überlassung der Plettenberghalle, an alle Hel-
fer außerhalb unserer Reihen, wie die Helferinnen der örtlichen 
DRK-Bereitschaft, die Brandwache der Freiwillige Feuerwehr, 
die Narrenzunft beim Aufbau und die Überlassung der Bar. 
Ein besonderer Dank gilt den vielen großzügigen Sponsoren, 
die unsere Veranstaltung mit Geldspenden unterstützt haben.
 
Mit der Reha Kinderleben verändern 
Hilfe für Kinder und Jugendliche für ein gesundes Leben
Zahlreiche chronische Erkrankungen beeinträchtigen das Kin-
derleben und wirken sich auf die Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit im Erwachsenenalter aus. Hauptgründe für 
eine Kinder-Reha sind laut Deutscher Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) mit 33 Prozent psychische 
und psychosomatische Störungen, gefolgt von chronischen 
Leiden wie Asthma sowie Erkrankungen der Lunge und Atem-
wege mit 20,6 Prozent bis Adipositas und Stoffwechsel-Erkran-
kungen mit 18,9 Prozent. Um Kindern und Jugendlichen eine 
gesundheitliche Perspektive zu geben, bietet die gesetzliche 
Rentenversicherung für diese Zielgruppe spezielle Rehabilita-
tionsleistungen an. Unter welchen Voraussetzungen die jun-
gen Menschen eine Reha erhalten, zeigt die DRV BW anlässlich 
des Weltgesundheitstages am 7. April auf.

Gesundheit und Teilhabe am Leben stehen im Vordergrund
Von ADHS über Asthma bis schwerem Übergewicht – es gibt 
viele verschiedene Erkrankungen, die schon Kinder und Jugend-
liche so beeinträchtigen, dass sie nicht regelmäßig in die Schule 
gehen können. Die Rehabilitation kommt in Frage, wenn die 
– insbesondere durch chronische Erkrankungen – beeinträch-
tigte oder gefährdete Gesundheit des Kindes durch diese vor-
aussichtlich wiederhergestellt oder gebessert werden und dies 
Einfluss auf die spätere Erwerbsfähigkeit haben kann.

Ganzheitliche Betreuung bei der Kinder-Reha 
Für die Reha von Kindern und Jugendlichen stehen bundes-
weit zahlreiche nach neuestem medizinischen Standard aus-
gestattete Fachkliniken zur Verfügung. Die Reha dauert meist 
vier Wochen, wenn nötig länger. Nach einer Untersuchung 
und einem Arztgespräch vor Ort werden Reha-Ziele festge-
legt und ein individueller Reha-Plan erstellt. Dieser enthält 
medizinische, psychologische, pädagogische, physiotherapeu-
tische oder berufsorientierte Leistungen, an denen das Kind 
beziehungsweise die oder der Jugendliche während der Reha 
teilnimmt. Entsprechend spezialisierte und ausgebildete Mitar-
beitende sind daran beteiligt. Die Kinder werden in altersent-
sprechenden Gruppen betreut, Schulkinder erhalten in den 
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Hauptfächern Unterricht und lernen mit Gleichaltrigen dersel-
ben Klassenstufe und desselben Schultyps.

Kostenübernahme und finanzielle Absicherung
Kosten für Reise, Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Betreu-
ung, therapeutische Leistungen und medizinische Anwendun-
gen übernimmt der Rentenversicherungsträger. Zuzahlungen 
müssen nicht geleistet werden. Auf Antrag übernimmt die 
DRV BW sogar die Kosten für eine Begleitperson für Kinder bis 
zwölf Jahre. Dazu gehören Kosten für An- und Abreise, Unter-
kunft und Verpflegung in der Reha-Klinik. Außerdem wird der 
entgangene Verdienst bezahlt. Bei Kindern ab zwölf Jahren 
können die Kosten für eine Begleitperson nur dann übernom-
men werden, wenn die Begleitung aus medizinischen Grün-
den erforderlich ist.

Wer kann die Kinder- oder Jugendlichen-Reha beantragen
Um die Kinder-Reha beantragen zu können, muss einer der 
Erziehungsberechtigten in den vergangenen Jahren sechs 
Monate Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung 
eingezahlt haben oder zum Zeitpunkt der Antragsstellung die 
allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen. Erziehungsbe-
rechtigte, die bereits eine gesetzliche Alters- oder Erwerbs-
minderungsrente beziehen, sind ebenfalls antragsberechtigt. 
Erhalten die Kinder und Jugendliche eine Waisenrente, ist die 
Voraussetzung auch gegeben. Details zu Voraussetzungen, 
Antragsstellung und Co. finden Sie unter www.drv-bw.de/ 
kinderreha.
Kontakt zur regionalen Beratung – online, telefonisch, per Video 
oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt sowie Ansprech-
personen für Prävention und Reha unter www.drv-bw.de/
Ansprechstelle
 
Das „Schwäbische Hanami“ lockt im Mai mit zahlrei-
chen Veranstaltungen zur Obstbaumblüte 
Die Obstbäume im Streuobstparadies stehen vielerorts schon 
in voller Blüte und tauchen die größte zusammenhängende 
Streuobstlandschaft Mitteleuropas in ein Meer aus Weiß und 
Rosa. Bereits seit März feiert man im Schwäbischen Streuobst-
paradies dieses alljährliche Event unter dem Motto „Schwä-
bisches Hanami“ (japanisch = Blüten betrachten). Zahlreiche 
Veranstaltungen zur Obstblüte laden zum Staunen und Erle-
ben ein. 
  
Alle Termine sind der Internetseite www.streuobstparadies.de 
zu entnehmen
 
Naturpark Obere Donau 
Inzigkofen. Wildromantische Felsenwanderung durch den 
Inzigkofer Park. Freitag, 19. April, 16 bis ca. 18:30 Uhr (Anmel-
dung bis 17.04.) 
Die Teilnehmenden machen eine Reise in die Zeit des 18./ 
19. Jahrhunderts und erfahren die spannende Lebensgeschichte 
der Gründerin des Parks, Hohenzollern-Fürstin Amalie Zephy-
rine, die Anfang des 18. Jahrhunderts im Zeitalter der roman-
tischen Verklärung dieses zauberhafte Fleckchen Erde im Stile 
eines englischen Landschaftsgartens anlegen ließ. Dauer:  
2,5 Stunden; Treffpunkt: vor der Klosterkirche Inzigkofen; Lei-
tung: Heike Rieger, Naturpädagogin; Gebühr: 6,- €; Anmeldung 
bis 17. April beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@
nazoberedonau.de. 

Inzigkofen. Kleine Auszeit am Morgen – Waldbaden als 
sinnliches Naturerlebnis. Samstag, 20. April, 9 bis 11 Uhr 
(Anmeldung bis 17.04.) 
Genussvoll die Seele baumeln lassen, achtsam werden, zur Ruhe 
kommen, mit allen Sinnen genießen und dabei das Immunsys-
tem stärken – das ist Waldbaden. Tauchen wir ein in die Wun-
derwelt des Waldes, begegnen der puren Natur, werden eins 
mit der Waldatmosphäre und sammeln individuelle Sinnesein-
drücke. Treffpunkt: Parkstüble Inzigkofen; Leitung: Heike Rieger, 
Naturpädagogin; Gebühr: 10,- €; Anmeldung bis 17. April beim 
Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
  
Sigmaringen. Wanderung Nimm dir Zeit für Sigmaringen. 
Sonntag, 21. April, 9 bis 14:30 Uhr 
Die Wanderung führt von der Festhalle in Laiz über den Schau-
kelweg an der Donau entlang, zur Josefskapelle, durch den 
Wachtelhau, zur Hedinger Kirche und durch den Prinzengar-
ten. Weitere Punkte sind der Mühlberg, der Kreuzweg zum 
Haus Nazareth, das Ehrenmal sowie die Brauerei Zoller-Hof. 
Vom Bootshaus geht es an der Donau zurück nach Laiz. Abkür-
zungen in die Stadt sind während der Tour möglich. Dauer: ca. 
5,5 Stunden; Wegstrecke: 16 km; Treffpunkt: Parkplatz Fest-
halle Sigmaringen-Laiz; Anmeldung und Informationen beim 
Wanderführer Erich Fischer, Tel. 07576/961793, mobil 0173-
8256413, erich-f@web.de. 
  
Beuron. Mit dem Förster den Köhlern auf der Spur. Wan-
derung am Sonntag, 21. April, 10 bis 14 Uhr 
Sie werden staunen, wie oft wir bei unserer Wanderung in 
unserer Gegend auf Spuren des alten Köhlerhandwerks sto-
ßen. Auf vielen ehemaligen Kohlplätzen blühen die schönsten 
Frühjahrsblumen, das Erdreich ist mit Holzkohleresten ange-
reichert und zeugt von der alten Kunst des Köhlerns. 
Wanderstrecke 10 km, ca. 300 Höhenmeter; Gehzeit ca. 4 Stun-
den; Einkehrmöglichkeiten vorhanden. Anmeldung und Infor-
mationen beim Naturparkführer Hubert Stehle, hubert-stehle@
gmx.de
 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 
Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport.  
Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim 
oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel 
notwendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderwei-
tige Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. 
Unsere Patienten können sich stets darauf verlassen, dass sie 
von Fachkräften medizinisch betreut und in speziellen Kran-
kentransport-Fahrzeugen gefahren werden. Um einen Kranken-
transport zu bestellen, wählen Sie unsere Rufnummer 07433 
/ 19222. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Notrufnummer 
112 ist für medizinische Notfälle oder den Ruf der Feuerwehr 
vorbehalten. 
Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! Wenn 
Sie mindestens 100 km von Ihrem Wohnort entfernt verun-
glücken oder erkranken, holen wir Sie heim. Auch können Sie 
auf der Reise die Rotkreuz-Arzt-Hotline und den Arzt-Dol-
metscher in Anspruch nehmen. Diesen Service und weitere 
Vorteile bietet Ihnen eine Fördermitgliedschaft beim DRK. 
Schon ab 25 Euro im Jahr und pro Haushalt können Sie das 
wichtige, ehrenamtliche Engagement unterstützen und gleich-
zeitig von den vielen Vorteilen profitieren. Ebenso ist Ihr Bei-
trag steuerlich abzugsfähig. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel. 07433/9099816 oder unter www.drk-zollernalb.de/
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spenden/foerdermitglieder. Gerne können Sie den Mindest-
beitrag vorab auf das Konto der Sparkasse Zollernalb, DE46 
6535 1260 0024 0040 06, SOLADES1BAL mit Angabe von Ver-
wendungszweck „FÖMI“ sowie Name und Adresse überwei-
sen. So haben Sie sofortigen Schutz und wir senden Ihnen die 
Unterlagen umgehend zu. 
Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf.  Der Hausnotruf 
hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Notfällen bewährt 
und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. Besonders für 
alleinstehende ältere Menschen bietet der Notruf Sicherheit. 
Er kann Angehörige entlasten und dazu beitragen, dass ältere 
Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 
oder per E-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de.
 

Online-Vortrag:  
Photovoltaik - die Kraft der Sonne nutzen 
Do. 25. April 2024 I 18 - 19 Uhr I Online-Event 
kostenlos 
Viele Hauseigentümer setzen bei ihrer Energiever-

sorgung auf die Kraft der Sonne. Vor allem Photovoltaikanla-
gen zur Eigenstromversorgung werden durch hohe Strompreise 
immer beliebter. Eigentümer bislang ungenutzter Dächer erhal-
ten in diesem Online-Vortrag der Energieagentur Zollernalb 
unabhängige Informationen und Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen rund um die Erzeugung, Nutzung und Speicherung 
von Strom aus Photovoltaik. 
Eine Anmeldung ist unter www.energieagentur-zollernalb.de 
erforderlich. Weitergehende Fragen beantwortet die Energie-
agentur Zollernalb gGmbH unter Tel.: 07433/92-1385

Hilfe für Menschen in suizidalen Lebenskrisen und  
Suizidprävention im Zollernalbkreis 
Die Angebote des Arbeitskreis Leben Reutlingen/Tübin-
gen e.V. (AKL): 
Jedes Jahr sterben in Deutschland über 9000 Menschen durch 
Selbsttötung – 2023 haben sich im Zollernalbkreis 20 Men-
schen das Leben genommen. 
Der Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen/Tübingen (AKL) bietet 
seit über 45 Jahren Hilfe und Unterstützung für Menschen in 
Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr an. Der AKL ist Trä-
ger je einer Krisenberatungsstelle in Balingen, Reutlingen und 
Tübingen sowie der Online Jugendberatung Youth-Life-Line 
(YLL). Der Zollernalbkreis finanziert seit 2020 einen Teil der 
Angebot in der Region. 
Als Einrichtung der Suizidprävention liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit in der Krisenintervention, der Beratung oder Begleitung 
von Menschen in (suizidalen) Krisensituationen und für Ange-
hörige in Sorge, der Nachsorge nach Suizidversuchen sowie in 
der Trauerbegleitung von Hinterbliebenen nach einem Suizid. 
Als Einrichtung der Suizidprävention bietet der AKL darüber 
hinaus suizidpräventive Veranstaltungen 
(Fortbildungen, Vorträge, Unterrichtsbesuche an Schulen) und 
Fachberatung zu Suizidalität an. 
  
Die Erreichbarkeit der Krisenberatungsstelle für den  
Zollernalbkreis: 
Sprechzeiten telefonisch: 
Mo, Mi, Fr 10-13 Uhr 
Di, Do 15-18 Uhr 
Ansprechpartnerin: Kerstin Herr, Dipl. Päd. 

Tel. 07121 19298 
E-Mail: akl-zollernalb@ak-leben.de 
  
Online Jugendberatung Youth-Life-Line: 
www.youth-life-line.de 
  
Persönliche Beratung nach Vereinbarung: 
Gemeindepsychiatrisches Zentrum 
Schwanenstr. 19 
72336 Balingen 
  
Wir danken dem Verein für gemeindenahe Psychiatrie e.V. für 
diese Möglichkeit!
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